
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Friedberg, Kernstadt 

Bebauungsplan Nr. 51 

„Auf dem Bock“, 3. Änderung 

 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 

Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis zum 14.12.2020). 

 
 
 
 
 
 
Friedberg, den 13.06.2022 

 
  

Bock
Textfeld
Anlage 1
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahmen mit Anregungen 

1. Deutsche Telekom Technik GmbH (11.11.2020) 
2. Magistrat der Stadt Friedberg, Sportabteilung (09.11.2020) 
3. Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (15.12.2020) 
4. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (03.12.2020) 
5. Regionalverband Frankfurt Rhein-Main (27.11.2020) 
6. Stadtwerke Friedberg (19.11.2020) 
7. Wetteraukreis (08.12.2020) 
 
 
 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Büdingen (12.11.2020) 
Magistrat der Stadt Friedberg, Amt für soziale und kulturelle Dienste und 
Einrichtungen (09.11.2020) 
Magistrat der Stadt Friedberg, Bauverwaltung (09.11.2020) 
Magistrat der Stadt Friedberg, Entsorgungsbetriebe (09.11.2020) 
Magistrat der Stadt Friedberg, Liegenschaftsmanagement (09.11.2020) 
Magistrat der Stadt Friedberg, Tiefbau (02.12.2020) 
Magistrat der Stadt Friedberg, Wirtschaftsförderung (09.11.2020) 
Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis 
(03.12.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung sind Stellungnahmen mit Anregungen 

und Hinweisen von der Öffentlichkeit eingegangen. 

8. Bürger 1 (09.12.2020) 
9. Brinkmann & Partner (11.12.2020) 
10. S-M-N-G Rechtsanwaltsgesellschaft (14.12.2020) 
11. Unützer-Wagner-Werding (09.12.2020) 
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Beschlussempfehlung  

Satzungsbeschluss  

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen 

der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 

4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 

Anregungen werden als Stellungnahmen der Stadt Friedberg und somit als 

Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen.  

(2) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 

BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO und § 37 Abs. 4 Satz 2 HWG als 

Satzung beschlossen und die Begründung hierzu gebilligt.  

(3) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 

bekanntgemacht und in Kraft gesetzt. 
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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Deutsche Telekom Technik GmbH (11.11.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren 
Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Ebene der Erschließungs- und 
Objektplanung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber 
hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Anlage zum Schreiben der Deutsche Telekom Technik GmbH 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 

2. Magistrat der Stadt Friedberg, Sportabteilung (16.11.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
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3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 

3. Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (15.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 3.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Untere 
Naturschutzbehörde (UNB) des Wetteraukreises wurde im Verfahren 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Aus der Stellungnahme vom 04.12.2020 
gehen keine Bedenken oder Einwände gegen die Planung hervor. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 3.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 3.4: Den Anregungen wird entsprochen. Eine Recherche bezüglich 
relevanter Altstandorte hat ergeben, dass die Fläche des 
Geltungsbereiches vor der aktuellen Nutzung, landwirtschaftlich 
genutzt wurde. Eine andere als die landwirtschaftliche Nutzung wurde 
hier nicht ausgeübt. Eine entsprechende Aussage wird in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Die Hinweise 
bezüglich der Grundwassermessstellen werden weiterhin 
aufrechterhalten. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren 
Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die 
Planunterlagen (Hinweise und Begründung) zum Bebauungsplan 
aufgenommen. 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Ebene der Erschließungs- und 
Objektplanung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber 
hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. Der Bitte zur Übersendung der 
Planungsunterlagen wird zum Zeitpunkt der Rechtsverbindlichkeit des 
Bebauungsplans nachgekommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
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3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 3.6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen wurde im Verfahren gem.     
§ 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Aus der Stellungnahme vom 03.12.2020 geht 
hervor, dass im Plangebiet nicht mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist. Für den Fall, dass entgegen der 
vorliegenden Erkenntnisse ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand 
gefunden werden sollte, wird vorsorglich ein Hinweis zum Umgang in 
die Planunterlagen aufgenommen.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (03.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren 
Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Ebene der Erschließungs- und 
Objektplanung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber 
hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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5.1 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
 
 

5. Regionalverband Frankfurt Rhein-Main (27.11.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.1 und 5.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
entsprechende Abschnitt in der Begründung zum Bebauungsplan wird 
redaktionell angepasst und ergänzt. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Stadtwerke Friedberg (19.11.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Wetteraukreis (08.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.1: Der Anregung wird entsprochen. Der Hinweis wird in den 
Planungsunterlagen (Begründung und Hinweise) redaktionell 
angepasst.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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7.2 
 
 
 
7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 
 
 
 
 
 
7.5 
 
 
 
 
7.6 
 
 
 
 
7.7 
 
 
 
 
7.8 

 
Zu 7.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 7.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zur Beachtung 
der nachfolgenden Planungsebenen in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Zu 7.4 – 7.8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Bürger 1 (09.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird im 
Einzelnen auf die Punkte 8.2 bis 8.4 dieser Stellungnahme verwiesen. 
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8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 8.2: Der Anregung wird nicht entsprochen. Das öffentliche Interesse 
der Stadt Friedberg besteht darin, Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, 
um die Ansprüche der Bürger auf einen Kinderbetreuungsplatz nach 
Vollendung des ersten Lebensjahres und die Bedürfnisse von Familien 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. Ziel und Zweck des 
Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den Erhalt und Fortbestand der 
Nutzung als Kindertagesstätte im Bereich des Flurstückes 32/3 
planungsrechtlich zu sichern. 
 
Eine Ausweitung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf die 
Flurstücke 29/3 und 31/1 ist zur Erreichung des Planziels nicht erforderlich, 
da das in Rede stehende Flst. 32/3 zur Sicherung des Standortes und den 
Erhalt der Kinderbetreuungsplätze ausreicht und die Flurstücke 29/3 und 31/1 
nicht gleich geeignet sind. 
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8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.3: Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
Für die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Kindertagesstätte“ wird eine Geschossflächenzahl von GFZ = 3,2 
festgesetzt. Die Festsetzung übersteigt die derzeit zulässige 
Geschossflächenzahl und wird im Zuge der Bebauung des Bereiches mit 
einer bis zu 8-Gruppigen Kinderbetreuungseinrichtung gemäß Planziel 
notwendig. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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8.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 8.4: Der Anregung wird nicht entsprochen. Das öffentliche Interesse 
der Stadt Friedberg besteht darin, Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, 
um die Ansprüche der Bürger auf einen Kinderbetreuungsplatz nach 
Vollendung des ersten Lebensjahres und die Bedürfnisse von Familien 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. Der Anspruch auf 
einen Kinderbetreuungsplatz ergibt sich aus § 24 Abs. 2 SGB VIII. Ziel 
und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den Erhalt und 
Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte planungsrechtlich zu 
sichern.  
 
Das öffentliche Interesse und die Verpflichtung der Stadt Friedberg besteht 
darin, Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Rechtsansprüche der 
Bürger auf einen Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten 
Lebensjahres und die Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 
BauGB erfüllen zu können. Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt 
Friedberg zudem für jeden nicht zur Verfügung gestellten 
Kinderbetreuungsplatz entschädigungspflichtig ist, sodass die 
bauplanungsrechtliche Sicherung des Standortes zur Schaffung von 
ausreichend Kinderbetreuungsplätzen auch aus wirtschaftlichen Gründen 
erfolgen muss. Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, 
den Erhalt und Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte sowie eine 
Erweiterung planungsrechtlich zu sichern. 
 
Das zuständige Staatliche Schulamt in der Stellungnahme vom 03.12.2020 
per E-Mail mitgeteilt, dass keine Einwände gegen oder Anregungen zu der 
hier in Rede stehenden Bebauungsplanänderung bestehen. Durch die 
Aufgabe des Betriebes konnten die sechs Grundschulkinder aus Friedberger 
Gemarkungen auf die umliegenden öffentlichen Grundschulen umverteilt 
werden (Mitteilung des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und 
den Wetteraukreis per E-Mail am 05.03.2021). Die bisherige Nutzung als 
private Grundschule wurde am 31.08.2021 durch den Betreiber aufgegeben 
(notariell beurkundete Räumungsverpflichtung). Mit der Aufgabe der Nutzung 
der Grundschule sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des bisherigen 
Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, ist die Festsetzung der 
Nutzung des Flurstücks 32/3 als Schule obsolet geworden. 
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9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Brinkmann & Partner (11.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.1 bis 9.3: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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9.2 
 
 
 
 
 
9.3 
 
 
 
 
 
 
9.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.4: Den Aufforderungen wird nicht entsprochen. Hierzu wird im 
Einzelnen auf die Punkte 9.5 bis 9.8 dieser Stellungnahme verwiesen. 
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9.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 9.5: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und wie folgt 
berücksichtigt: 
 
Grundsätzlich werden die Rechte von privaten Grundstückseigentümern 
betroffen, wenn auf deren Grundstück eine Fläche für Gemeinbedarf 
festgesetzt wird.  
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den bisherigen Betreiber am 31.08.2021 (notariell 
beurkundete Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des 
Kaufvertrages des bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 
27.04.2022, gilt die Montessori Fördergemeinschaft e.V. nicht mehr als 
unmittelbar planbetroffen. Der Einwand, dass die Bebauungsplanänderung in 
die Rechte von privaten Grundstückseigentümern eingreift ist obsolet. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
  



 

Bebauungsplan Nr. 51 „Auf dem Bock“, 3. Änderung      Seite 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 
 
 
 
 

Zu 9.6: Der Vorwurf der Verhinderungsplanung und einer nicht legitimen 
Bauleitplanung wird zurückgewiesen.  
 
Gemäß § 1 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche 
und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Stadt vorzubereiten und zu 
leiten. § 1 Abs. 3 BauGB verpflichtet die Gemeinden, einen Bebauungsplan 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Diese Vorgaben gelten gemäß § 1 Abs. 10 BauGB 
auch für die Änderung von Bebauungsplänen. 
 
Das öffentliche Interesse der Stadt Friedberg besteht darin, 
Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Ansprüche der Bürger auf einen 
Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten Lebensjahres und die 
Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den Erhalt und 
Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte planungsrechtlich zu sichern. 
 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet fest. Zulässig sind Geschäfts, -Büro und 
Verwaltungsgebäude. Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche 
Zwecke. Die Montessori Einrichtung wurde als private, gewerbliche 
Einrichtung betrieben und war als solche zugelassen. Geplant ist die Nutzung 
als Gemeinbedarfsfläche für die Errichtung einer 
Kinderbetreuungseinrichtung (sozialer Zweck). Da diese Nutzung derzeit 
nicht vorgesehen ist, muss der Bebauungsplan geändert werden. 
 
Eine Verhinderungsplanung, bei der lediglich eine ausschließende Regelung 
getroffen wird liegt nicht vor. Der hier in Rede stehende Bebauungsplan 
bereitet die Nutzung des Grundstücks als öffentliche Kindertagesstätte 
bauplanungsrechtlich vor. Mit der Veränderungssperre wird der Ausschluss 
anderer Nutzungen aus planerischen Gründen unterstützend vorangetrieben, 
um die erforderliche Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen zu sichern. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 9.7: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Durch den 
Grundstückserwerb am 27.04.2022 ist die Stadt Friedberg in der Lage - 
der durch die Bebauungsplanänderung vorbereiteten Nutzung und der 
städtebaulichen Zielsetzung entsprechend - den Erhalt und Betrieb 
einer Kinderbetreuungseinrichtung in diesem Bereich fortzuführen und 
sicherzustellen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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9.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 9.8: Den Ausführungen wird nicht zugestimmt. 
 

Der alleinige Kauf des Grundstücks durch die Stadt Friedberg stellte bereits 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Änderungsbeschlusses kein gleich 
geeignetes milderes Mittel zur Erreichung des Planziels dar. Denn es war 
nicht sicher davon auszugehen, wer den Zuschlag für den Kauf des 
Grundstücks erhält, und die Stadt gemäß § 471 BGB aufgrund des 
Insolvenzverfahrens auch kein Vorkaufsrecht hat.  
Für die Erreichung des Planziels und die langfristige Sicherung des 
Standortes einer KiTa-Einrichtung sind der Erwerb des Grundstückes sowie 
die Nutzungsänderung mittels der hier in Rede stehenden 
Bebauungsplanänderung gleichermaßen notwendig. 
 
Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Montessori 
Fördergemeinschaft Wetterau e.V. am 01.04.2020 entstand für die Stadt 
Friedberg unmittelbar Handlungsbedarf zur Erhaltung der 
Kinderbetreuungsplätze der bislang privat geführten Einrichtung am 
Montessori Campus. Durch den Erwerb eines Dritten bestand aufgrund der 
planungsrechtlichen Festsetzung als eingeschränktes Gewerbegebiet die 
Möglichkeit, dass die Nutzung als Kindertagesstätte aufgegeben wird und 
stattdessen eine gewerbliche Nutzung entsteht und dadurch im Stadtgebiet 
dringend benötigte Kinderbetreuungsplätze wegfallen. 
Das öffentliche Interesse der Stadt Friedberg besteht darin, 
Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Ansprüche der Bürger auf einen 
Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten Lebensjahres und die 
Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den Erhalt und 
Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte planungsrechtlich zu sichern. 
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den Betreiber am 31.08.2021 
(Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des 
bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, ist die 
Planung realisierbar. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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Anlage zum Schreiben Brinkmann & Partner 
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10.1 
 
 
 
 
 
 
10.2 
 
 
 
 

10. S-M-N-G Rechtsanwaltsgesellschaft (14.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10.1. und 10.2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 10.3: Den Ausführungen wird widersprochen: 
 
Die Grundschule hätte im Rahmen des Bestandsschutzes weiter betrieben 
werden können. Die Änderungen des Bebauungsplans hat nicht zu einer 
„Verdrängung" der Grundschule geführt. Dies war auch nicht das Planziel der 
Bebauungsplanänderung der Stadt Friedberg. 
 
Das öffentliche Interesse der Stadt Friedberg besteht darin, 
Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Ansprüche der Bürger auf einen 
Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten Lebensjahres und die 
Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. 
Der Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ergibt sich aus § 24 Abs. 2 
SGB VIII. Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den 
Erhalt und Fortbestand der Nutzung als öffentliche Kindertagesstätte 
planungsrechtlich zu sichern. 
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den bisherigen Betreiber am 31.08.2021 (notariell 
beurkundete Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des 
Kaufvertrages des bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 
27.04.2022, gilt die Einwenderin nicht mehr als unmittelbar planbetroffen. Der 
Einwand, dass die Bebauungsplanänderung in die Rechte von privaten 
Grundstückseigentümern eingreift ist obsolet. 
 
Vor dem Hintergrund, dass sich die Gemeinsam Montessori Leben gGmbH 
i.G. bereits im August 2021 durch notarielle Urkunde der 
Zwangsvollstreckung bezüglich der Räumung unterworfen hat, werden die 
privaten Interessen der Gemeinsam Montessori Leben gGmbH durch die 
Planänderung nicht betroffen. Die Gesellschaft musste unabhängig vom 
Bebauungsplanverfahren ihren Betrieb in jedem Fall aufgeben und die 
Räumlichkeiten entsprechend ihrer Verpflichtung räumen. 
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10.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.6 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 10.4: Den Ausführungen wird widersprochen. Die Pflicht zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Planungsbefugnis 
erwächst aus der Notwendigkeit des Erhalts der 
Kinderbetreuungseinrichtung in diesem Bereich. Die kurzfristige 
Erreichung dieses Planziels ist aufgrund des Erwerbs des Grundstücks 
durch die Stadt Friedberg und der notariell beurkundeten 
Räumungsverpflichtung zudem verwirklichungsfähig. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche 
und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Stadt vorzubereiten und zu 
leiten. § 1 Abs. 3 BauGB verpflichtet die Gemeinden, einen Bebauungsplan 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Diese Vorgaben gelten gemäß § 1 Abs. 10 BauGB 
auch für die Änderung von Bebauungsplänen. 
 
Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Montessori 
Fördergemeinschaft Wetterau e.V. am 01.04.2020 entstand für die Stadt 
Friedberg unmittelbar Handlungsbedarf zur Erhaltung der 
Kinderbetreuungsplätze der bislang privat geführten Einrichtung am 
Montessori Campus. Durch den Erwerb eines Dritten bestand aufgrund der 
planungsrechtlichen Festsetzung als eingeschränktes Gewerbegebiet die 
Möglichkeit, dass die Nutzung als Kindertagesstätte aufgegeben wird und 
stattdessen eine gewerbliche Nutzung entsteht und dadurch im Stadtgebiet 
dringend benötigte Kinderbetreuungsplätze wegfallen. 
Das öffentliche Interesse der Stadt Friedberg besteht darin, 
Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Ansprüche der Bürger auf einen 
Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten Lebensjahres und die 
Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den Erhalt und 
Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte planungsrechtlich zu sichern. 
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den Betreiber am 31.08.2021 
(Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des 
bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, ist die 
Planung realisierbar. 
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Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 10.5: Den Ausführungen wird widersprochen, dies wird im Einzelnen 
wie folgt begründet: 
 
Im Rahmen der Alternativenprüfung hat sich der Standort am Montessori-
Campus als der am geeignetste Standort zum (kurzfristigen) Erhalt der 
bestehenden Kinderbetreuungsplätze und der Erweiterung um eine bis zu 8-
gruppigen Kindertagesstätte erwiesen. Die genannte Alternative zur 
Errichtung einer entsprechenden Einrichtung im Bebauungsplangebiet Nr. 89 
„Steinerner Kreuzweg“, 1. Änderung unter Anschluss an die bestehende Kita 
„Sonnenschein“ ist bereits geplant. Die Maßnahme dient jedoch lediglich der 
Deckung des (langfristigen) Bedarfs an Kinderbetreuungseinrichtungen im 
Stadtgebiet und ist deshalb nicht gleich geeignet. 
 
Der Erhalt der Kita Winterstein wurde aufgrund der notwendigen und 
umfangreichen Sanierungsarbeiten zunächst aufgegeben. Die 
voraussichtlichen finanziellen Aufwendungen übersteigen den Neubau einer 
ähnlichen aber zeitgemäßen Einrichtung an einem anderen Standort im 
Stadtgebiet. 
 
Des Weiteren wird auf die Planung zur Errichtung der Kita Taunusstraße und 
das Planverfahren zum Bebauungsplan Nr. 94 „Kita Taunusstraße“ 
hingewiesen. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist das Planverfahren noch nicht 
abgeschlossen, der Satzungsbeschluss durch die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Friedberg steht noch aus. Die an diesem Standort 
geplante 6-gruppige Kindertagesstätte deckt jedoch lediglich einen kleinen 
Teil den mittel- bis langfristigen Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet 
– vorbehaltlich der Zustimmung der städtischen Gremien. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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10.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 10.6: Den Ausführungen wird widersprochen: 
 
Die Grundschule hätte im Rahmen des Bestandsschutzes weiter betrieben 
werden können. Die beabsichtigten Änderungen des Bebauungsplans hat 
nicht zu einer „Verdrängung" der Grundschule geführt. Dies war auch nicht 
das Planziel der Bebauungsplanänderung der Stadt Friedberg. 
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den Betreiber am 31.08.2021 (notariell beurkundete 
Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des 
bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, steht das 
Grundstück der Stadt Friedberg zur Verwirklichung des Planziels zur 
Verfügung. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
Zu 10.7: Der Vorwurf, mit dem Bauleitplanverfahren rein fiskalische 
Interessen zu verfolgen, wird zurückgewiesen. 
 
Das öffentliche Interesse der Stadt Friedberg besteht darin, 
Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Ansprüche der Bürger auf einen 
Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten Lebensjahres und die 
Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den Erhalt und 
Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte planungsrechtlich zu sichern. 
 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet fest. Zulässig sind Geschäfts, -Büro und 
Verwaltungsgebäude. Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche 
Zwecke. Die Montessori Einrichtung wurde als private, gewerbliche 
Einrichtung betrieben und war als solche zugelassen. Geplant ist die Nutzung  
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als Gemeinbedarfsfläche für die Errichtung einer 
Kinderbetreuungseinrichtung (sozialer Zweck). Da diese Nutzung derzeit 
nicht vorgesehen ist, muss der Bebauungsplan geändert werden. 
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den Betreiber am 31.08.2021 
(Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des 
bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, ist die 
Planung zudem verwirklichungsfähig. 
 
Die zitierte Entscheidung des OVG Lüneburg, Entscheidung vom 26.08.2004 
(Az. 1 KN 282/03), ist mit dem vorliegenden Fall diesbezüglich nicht 
vergleichbar. 
 
Ein rein fiskalisches Interesse der Stadt Friedberg an dem 
Bauleitplanverfahren ist nicht vorhanden. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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10.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10 
 
 

Zu 10.8: Die Vorwürfe werden zurückgewiesen. Hierzu wird im Einzelnen 
auf die Punkte 10.9 bis 10.15 dieser Stellungnahme verwiesen. 
 
Grundsätzlich werden die Rechte von privaten Grundstückseigentümern 
betroffen, wenn auf deren Grundstück eine Fläche für Gemeinbedarf 
festgesetzt wird.  
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den bisherigen Betreiber am 31.08.2021 sowie dem 
Abschluss des Kaufvertrages des bisherigen Eigentümers mit der Stadt 
Friedberg am 27.04.2022, gilt die Einwenderin nicht mehr als unmittelbar 
planbetroffen. Der Einwand, dass die Bebauungsplanänderung in die Rechte 
von privaten Grundstückseigentümern eingreift ist somit nicht mehr haltbar. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 10.9 bis 10.11: Den Ausführungen wird widersprochen: 
Das öffentliche Interesse der Stadt Friedberg besteht darin, 
Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Ansprüche der Bürger auf 
einen Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten Lebensjahres 
und die Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen 
zu können. Der Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ergibt sich 
aus § 24 Abs. 2 SGB VIII. Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens 
ist es daher, den Erhalt und Fortbestand der Nutzung als 
Kindertagesstätte planungsrechtlich zu sichern.  
 
Das öffentliche Interesse und die Verpflichtung der Stadt Friedberg besteht 
darin, Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Rechtsansprüche der 
Bürger auf einen Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten 
Lebensjahres und die Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 
BauGB erfüllen zu können. Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt 
Friedberg zudem für jeden nicht zur Verfügung gestellten 
Kinderbetreuungsplatz entschädigungspflichtig ist, sodass die 
bauplanungsrechtliche Sicherung des Standortes zur Schaffung von 
ausreichend Kinderbetreuungsplätzen auch aus wirtschaftlichen Gründen 
erfolgen muss. Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher,  
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den Erhalt und Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte sowie eine 
Erweiterung planungsrechtlich zu sichern. 
 
Die Grundschule hätte im Rahmen des Bestandsschutzes weiter betrieben 
werden können. Die beabsichtigten Änderungen des Bebauungsplans hat 
nicht zu einer „Verdrängung" der Grundschule geführt. Dies war auch nicht 
das Planziel der Bebauungsplanänderung der Stadt Friedberg. 
 
Das zuständige Staatliche Schulamt in der Stellungnahme vom 03.12.2020 
per E-Mail mitgeteilt, dass keine Einwände gegen oder Anregungen zu der 
hier in Rede stehenden Bebauungsplanänderung bestehen. Durch die 
Aufgabe des Betriebes konnten die sechs Grundschulkinder aus Friedberger 
Gemarkungen auf die umliegenden öffentlichen Grundschulen umverteilt 
werden (Mitteilung des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und 
den Wetteraukreis per E-Mail am 05.03.2021). Die bisherige Nutzung als 
private Grundschule wurde am 31.08.2021 durch den Betreiber aufgegeben 
(notariell beurkundete Räumungsverpflichtung). Mit der Aufgabe der Nutzung 
der Grundschule sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des bisherigen 
Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, ist die Festsetzung der 
Nutzung des Flurstücks 32/3 als Schule obsolet geworden. 
 
In Folge dessen steht das Grundstück zur Verfügung und die Verwirklichung 
des Planziels ist erreichbar. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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10.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Zu 10.12 Der Vorwurf, mit dem Bauleitplanverfahren rein fiskalische 
Interessen zu verfolgen, wird unter Verweis auf Punkt 10.7 dieser 
Stellungnahme zurückgewiesen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 10.13: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 
privaten Belange der Gemeinsam Montessori Leben gGmbH i.G. sind 
aus den unter „Zu 10.3" genannten Gründen in der Abwägung nicht zu 
berücksichtigen. Dies betrifft ebenso etwaige Erweiterungsinteressen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 10.14: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und wie 
folgt berücksichtigt: 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche 
und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Stadt vorzubereiten und zu 
leiten. § 1 Abs. 3 BauGB verpflichtet die Gemeinden, einen Bebauungsplan 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Diese Vorgaben gelten gemäß § 1 Abs. 10 BauGB 
auch für die Änderung von Bebauungsplänen. 
 
Das öffentliche Interesse der Stadt Friedberg besteht darin, 
Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, um die Ansprüche der Bürger auf einen 
Kinderbetreuungsplatz nach Vollendung des ersten Lebensjahres und die 
Bedürfnisse von Familien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB erfüllen zu können. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist es daher, den Erhalt und 
Fortbestand der Nutzung als Kindertagesstätte planungsrechtlich zu sichern. 
 
Weiterhin besteht das öffentliche Interesse und die Verpflichtung der Stadt 
Friedberg darin, gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB die Belange des 
Bildungswesens grundsätzlich bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
Hieraus entsteht die Notwendigkeit, sich mit dem möglichen Wegfall der 
Grundschulplätze am Standort des Montessori-Campus zu beschäftigen: 
 
Die Grundschule hätte im Rahmen des Bestandsschutzes weiter betrieben 
werden können. Die beabsichtigten Änderungen des Bebauungsplans hat 
nicht zu einer „Verdrängung" der Grundschule geführt. Dies war auch nicht 
das Planziel der Bebauungsplanänderung der Stadt Friedberg. 
 
Vor dem Hintergrund, dass sich die Gemeinsam Montessori Leben gGmbH 
i.G. bereits durch notarielle Urkunde der Zwangsvollstreckung bezüglich der 
Räumung unterworfen hat, werden die privaten Interessen der Gemeinsam 
Montessori Leben gGmbH durch die Planänderung nicht betroffen. Die 
Gesellschaft musste unabhängig vom Bebauungsplanverfahren ihren Betrieb 
in jedem Fall aufgeben und die Räumlichkeiten entsprechend ihrer 
Verpflichtung räumen. 
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Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den Betreiber am 31.08.2021 (notariell beurkundete 
Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des 
bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, steht das 
Grundstück zur Verfügung und die Verwirklichung des Planziels ist erreichbar. 
 
Der Vorwurf, mit dem Bauleitplanverfahren rein fiskalische Interessen zu 
verfolgen, wird unter Verweis auf Punkt 10.7 dieser Stellungnahme 
zurückgewiesen. 
 
Weiterhin ist die Überplanung der Fläche begründet und notwendig: 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet fest. Zulässig sind Geschäfts, -Büro und 
Verwaltungsgebäude. Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche 
Zwecke. Die Montessori Einrichtung wurde als private, gewerbliche 
Einrichtung betrieben und war als solche zugelassen. Geplant ist die Nutzung 
als Gemeinbedarfsfläche für die Errichtung einer 
Kinderbetreuungseinrichtung (sozialer Zweck). Da diese Nutzung derzeit 
nicht vorgesehen ist, muss der Bebauungsplan geändert werden. 
 
Würde der Bebauungsplan wie bisher und weiterhin ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet ausweisen, wären weiterhin sämtliche Anlagen zulässig die 
diesem Gebietstyp entsprechen. Dies entspricht nicht dem städtebaulichen 
Ziel und Zweck des Bauleitplanverfahrens. Eine Sicherstellung der Schaffung 
von benötigten Kinderbetreuungsplätzen erfordert somit die Änderung des 
Bebauungsplanes sowie den Zugriff auf das Grundstück durch den Erwerb 
gleichermaßen. Die alleinige Beibehaltung des Status Quo ist daher nicht 
gleich geeignet, um die Bedarfsdeckung an Kinderbetreuungsplätzen 
städtebaulich zu sichern. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 10.15: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 
privaten Belange der Gemeinsam Montessori Leben gGmbH i.G. sind 
aus den unter „Zu 10.3" genannten Gründen in der Abwägung nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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10.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 10.16: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die privaten Belange der Gemeinsam Montessori Leben gGmbH i.G. 
sind aus den unter „Zu 10.3" genannten Gründen in der Abwägung nicht 
zu berücksichtigen. 
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den bisherigen Betreiber am 31.08.2021 (notariell 
beurkundete Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des 
Kaufvertrages des bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg, gilt die 
Einwenderin nicht mehr als unmittelbar planbetroffen. Der Einwand, dass die 
Bebauungsplanänderung in die Rechte von privaten 
Grundstückseigentümern eingreift ist somit nicht mehr haltbar. 
 
Vor dem Hintergrund, dass sich die Gemeinsam Montessori Leben gGmbH 
i.G. bereits im August 2021 durch notarielle Urkunde der 
Zwangsvollstreckung bezüglich der Räumung unterworfen hat, werden die 
privaten Interessen der Gemeinsam Montessori Leben gGmbH durch die 
Planänderung nicht betroffen. Die Gesellschaft musste unabhängig vom 
Bebauungsplanverfahren ihren Betrieb in jedem Fall aufgeben und die 
Räumlichkeiten entsprechend ihrer Verpflichtung räumen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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11.1 
 
11.2 
 
 
11.3 
 

11. Unützer-Wagner-Werding (09.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.1 bis 11.4: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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11.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.7 
 
 
 
 
 
 
11.8 
 
 
 
 

Zu 11.5: Den Ausführungen wird widersprochen. 
 
Grundsätzlich werden die Rechte von privaten Grundstückseigentümern 
betroffen, wenn auf deren Grundstück eine Fläche für Gemeinbedarf 
festgesetzt wird.  
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den bisherigen Betreiber am 31.08.2021 sowie dem 
Abschluss des Kaufvertrages des bisherigen Eigentümers mit der Stadt 
Friedberg am 27.04.2022, gilt die Einwenderin nicht mehr als unmittelbar 
planbetroffen. Der Einwand, dass die Bebauungsplanänderung in die Rechte 
von privaten Grundstückseigentümern eingreift ist obsolet. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 11.6: Unter Verweis auf Punkt 11.5 dieser Stellungnahme wird den 
Ausführungen widersprochen. 
 
Die Grundschule hätte im Rahmen des Bestandsschutzes weiter betrieben 
werden können. Die beabsichtigten Änderungen des Bebauungsplans hat 
nicht zu einer „Verdrängung" der Grundschule geführt. Dies war auch nicht 
das Planziel der Bebauungsplanänderung der Stadt Friedberg. 
 
Das zuständige Staatliche Schulamt in der Stellungnahme vom 03.12.2020 
per E-Mail mitgeteilt, dass keine Einwände gegen oder Anregungen zu der 
hier in Rede stehenden Bebauungsplanänderung bestehen. Durch die 
Aufgabe des Betriebes konnten die sechs Grundschulkinder aus Friedberger 
Gemarkungen auf die umliegenden öffentlichen Grundschulen umverteilt 
werden (Mitteilung des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und 
den Wetteraukreis per E-Mail am 05.03.2021). Die bisherige Nutzung als 
private Grundschule wurde am 31.08.2021 durch den Betreiber aufgegeben 
(notariell beurkundete Räumungsverpflichtung). Mit der Aufgabe der Nutzung 
der Grundschule sowie dem Abschluss des Kaufvertrages des bisherigen 
Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 27.04.2022, ist die Festsetzung der 
Nutzung des Flurstücks 32/3 als Schule obsolet geworden. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
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Zu 11.7 bis 11.8: Unter Verweis auf Punkt 11.5 dieser Stellungnahme 
wird den Ausführungen widersprochen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 11.9: Den Ausführungen wird unter Verweis auf Punkt 11.5 dieser 
Stellungnahme widersprochen. 
 
Darüber hinaus, ist die Überplanung der Fläche begründet und notwendig: 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet fest. Zulässig sind Geschäfts, -Büro und 
Verwaltungsgebäude. Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche 
Zwecke. Die Montessori Einrichtung wurde als private, gewerbliche 
Einrichtung betrieben und war als solche zugelassen. Geplant ist die Nutzung 
als Gemeinbedarfsfläche für die Errichtung einer 
Kinderbetreuungseinrichtung (sozialer Zweck). Da diese Nutzung im derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplan nicht vorgesehen ist, muss der 
Bebauungsplan geändert werden. 
 
Würde der Bebauungsplan wie bisher und weiterhin ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet ausweisen, wären weiterhin sämtliche Anlagen zulässig die 
diesem Gebietstyp entsprechen. Dies entspricht nicht dem städtebaulichen 
Ziel und Zweck des Bauleitplanverfahrens. Eine Sicherstellung der Schaffung 
von benötigten Kinderbetreuungsplätzen erfordert nach diesseitiger 
Auffassung somit die Änderung des Bebauungsplanes sowie den Zugriff auf 
das Grundstück durch den Erwerb gleichermaßen. Die alleinige Beibehaltung 
des Status Quo ist daher nicht gleich geeignet, um die Bedarfsdeckung an 
Kinderbetreuungsplätzen städtebaulich zu sichern. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 11.10: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der alleinige Kauf des Grundstücks durch die Stadt Friedberg stellte bereits 
zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses der Bebauungsplanänderung 
kein gleich geeignetes milderes Mittel zur Erreichung des Planziels dar, da 
nicht sicher davon auszugehen war, wer den Zuschlag für den Kauf des 
Grundstücks erhält, und die Stadt gemäß § 471 BGB aufgrund des 
Insolvenzverfahrens auch kein Vorkaufsrecht hat.  
Der Kauf des Grundstücks durch die Stadt Friedberg ist mit der notariellen 
Beurkundung am 27.04.2022 erfolgt. 
Für die Erreichung des Planziels und die langfristige Sicherung des 
Standortes sind der Erwerb des Grundstückes sowie die Nutzungsänderung 
mittels der hier in Rede stehenden Bebauungsplanänderung gleichermaßen 
notwendig. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 11.11: Den Ausführungen wird unter Verweis auf die 
vorangegangenen Punkte dieser Stellungnahme widersprochen. Den 
Anregungen wird nicht Folge geleistet. 
 
Für die Erreichung des Planziels der Stadt Friedberg stellte der alleinige Kauf 
des Grundstücks durch die Stadt Friedberg stellte bereits zum Zeitpunkt des 
Aufstellungsbeschlusses der Bebauungsplanänderung kein gleich 
geeignetes milderes Mittel zur Erreichung des Planziels dar, da nicht sicher 
davon auszugehen war, wer den Zuschlag für den Kauf des Grundstücks 
erhält, und die Stadt gemäß § 471 BGB aufgrund des Insolvenzverfahrens 
auch kein Vorkaufsrecht hat.  
 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet fest. Zulässig sind Geschäfts, -Büro und 
Verwaltungsgebäude. Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und  
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Betriebsleiter sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche 
Zwecke. Die Montessori Einrichtung wurde als private, gewerbliche 
Einrichtung betrieben und war als solche zugelassen. Geplant ist die Nutzung 
als Gemeinbedarfsfläche für die Errichtung einer 
Kinderbetreuungseinrichtung (sozialer Zweck). Da diese Nutzung derzeit 
nicht vorgesehen ist, muss der Bebauungsplan geändert werden. 
 
Eine Verhinderungsplanung, bei der lediglich eine ausschließende Regelung 
getroffen wird liegt nicht vor. Der hier in Rede stehende Bebauungsplan 
bereitet die Nutzung des Grundstücks als Kindertagesstätte 
bauplanungsrechtlich vor. Mit der Veränderungssperre wird der Ausschluss 
anderer Nutzungen aus planerischen Gründen unterstützend vorangetrieben, 
um die erforderliche Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen zu sichern. 
 
Mit der Aufgabe der Nutzung und dem Betrieb der Grundschule und der 
Kindertagesstätte durch den bisherigen Betreiber am 31.08.2021 (notariell 
beurkundete Räumungsverpflichtung) sowie dem Abschluss des 
Kaufvertrages des bisherigen Eigentümers mit der Stadt Friedberg am 
27.04.2022, gilt die Einwenderin nicht mehr als unmittelbar planbetroffen. Der 
Einwand, dass die Bebauungsplanänderung in die Rechte von privaten 
Grundstückseigentümern eingreift ist obsolet.  
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